
Dr. Ralf ShlatterbekOpen Soure ConsultingAllgemeine Geshäftsbedingungen1 Geltungsbereih, Vertragsumfang1.1. Die nahstehenden Bedingungen gelten für alle Lieferungen und Leistungen, dieDr. Ralf Shlatterbek, Open Soure Consulting, Reihergasse 131, 3411 Weidling(im Folgenden Auftragnehmer genannt) für den jeweiligen Auftraggeber durh-führt. Von diesen Geshäftsbedingungen abweihende oder diese ergänzende Verein-barungen bedürfen der Shriftform. Entgegenstehende Geshäftsbedingungen desAuftraggebers werden für das gegenständlihe Rehtsgeshäft und die gesamte Ge-shäftsbeziehung hiemit ausgeshlossen.1.2. Alle Angebote des Auftragnehmers sind grundsätzlih freibleibend. Aufträge undVereinbarungen sind nur dann rehtsverbindlih, wenn sie vom Auftragnehmershriftlih und �rmenmäÿig gezeihnet werden und verp�ihten nur in dem in einershriftlihen Auftragsbestätigung angegebenen Umfang. Änderungen und Ergän-zungen eines Auftrags bedürfen der shriftlihen Bestätigung durh den Auftrag-nehmer, um Gegenstand des Vertragsverhältnisses zu werden.2 Leistungsumfang2.1. Gegenstand und Umfang der Leistungen ergeben sih aus dem Angebot und denshriftlihen Auftragsbestätigungen. Gegenstand eines Auftrages kann sein:� Ausarbeitung von Organisationskonzepten� Global- und Detailanalysen� Erstellung von Individualprogrammen� Lieferung von Bibliotheks- (Standard-) Programmen� Anpassung oder Erstellung von Open Soure Software im Sinn der OpenSoure De�nition, abrufbar unterhttp://www.opensoure.org/dos/de�nition.php� Erwerb von Nutzungsberehtigungen für Softwareprodukte� Erwerb von Werknutzungsbewilligungen� Mitwirkung bei der Inbetriebnahme (Umstellungsunterstützung)� Telefonishe Beratung� Programmwartung 1
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� Erstellung von Programmträgern� Wartung bestehender EDV-Installationen� Sonstige Dienstleistungen2.2. Die Ausarbeitung individueller Organisationskonzepte und Programme erfolgt nahArt und Umfang der vom Auftraggeber vollständig zur Verfügung gestellten binden-den Informationen, Unterlagen und Hilfsmittel. Dazu zählen auh praxisgerehteTestdaten sowie Testmöglihkeiten in ausreihendem Ausmaÿ, die der Auftragge-ber zeitgereht, in der Normalarbeitszeit und auf seine Kosten zur Verfügung stellt.Wird vom Auftraggeber bereits auf der zum Test zur Verfügung gestellten Anlageim Ehtbetrieb gearbeitet, liegt die Verantwortung für die Siherung der Ehtdatenbeim Auftraggeber.2.3. Grundlage für die Erstellung von Individualprogrammen ist die shriftlihe Lei-stungsbeshreibung, die der Auftragnehmer gegen Kostenberehnung aufgrund derihm zur Verfügung gestellten Unterlagen und Informationen ausarbeitet bzw. derAuftraggeber zur Verfügung stellt. Diese Leistungsbeshreibung ist vom Auftrag-geber auf Rihtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen und mit seinem Zustim-mungsvermerk zu versehen. Später auftretende Änderungswünshe können zu ge-sonderten Termin- und Preisvereinbarungen führen.2.4. Individuell erstellte Software bzw. Programmadaptierungen bedürfen für das je-weils betro�ene Programmpaket einer Programmabnahme spätestens vier Wohenab Lieferung durh den Auftraggeber. Diese wird in einem Protokoll vom Auf-traggeber bestätigt. (Prüfung auf Rihtigkeit und Vollständigkeit anhand der vomAuftragnehmer akzeptierten Leistungsbeshreibung mittels der unter Punkt 2.2angeführten zur Verfügung gestellten Testdaten). Lässt der Auftraggeber den Zeit-raum von vier Wohen ohne Programmabnahme verstreihen, so gilt die gelieferteSoftware mit dem Enddatum des genannten Zeitraumes als abgenommen. Bei Ein-satz der Software im Ehtbetrieb durh den Auftraggeber gilt die Software jedenfallsals abgenommen.Etwa auftretende Mängel, das sind Abweihungen von der shriftlih vereinbar-ten Leistungsbeshreibung, sind vom Auftraggeber ausreihend dokumentiert demAuftragnehmer zu melden, der um rashest möglihe Mängelbehebung bemüht ist.Liegen shriftlih gemeldete, wesentlihe Mängel vor, das heiÿt, dass der Ehtbe-trieb niht begonnen oder fortgesetzt werden kann, so ist nah Mängelbehebungeine neuerlihe Abnahme erforderlih.Der Auftraggeber ist niht berehtigt, die Abnahme von Software wegen unwesent-liher Mängel abzulehnen.2.5. Bei Bestellung von Bibliotheks-(Standard-)Programmen bestätigt der Auftraggebermit der Bestellung die Kenntnis des Leistungsumfanges der bestellten Programme.2



2.6. Bei der Wartung bestehender EDV-Anlagen leistet der Auftragnehmer je nah ge-wählter Supportart tehnishe Unterstützung. Im Falle von On-site Support durheinen Tehniker vor Ort im vereinbarten Zeitausmaÿ, zusätzlih wird eine Weg-paushale berehnet. Wartung umfasst die zur Erhaltung der Betriebsbereitshaftnotwendige Instandhaltung und Instandsetzung der vertragsgegenständlihen An-lage bei normaler Benutzung. Umfasst sind insbesondere die Durhführung dervorbeugenden Wartungsarbeiten (Reinigung, Inspektion, et.); die Behebung vonMashinenstörungen sowie die Durhführung anfallender Reparaturen und der Aus-taush shadhaft gewordener Teile.Niht umfasst sind Arbeiten an der Stromversorgung auÿerhalb der Anlage; Ar-beiten, die wegen Abweihungen von den Installationsbedingungen des Herstellerserforderlih werden; Reparaturen von Shäden, die auf höhere Gewalt, unsahgemä-ÿe Behandlung der Anlage durh den Auftraggeber, sein Personal oder Dritte zu-rükzuführen sind; die Generalüberholung der gesamten Anlage; der Austaush vonVerbrauhsmaterial; Datensiherung. Diese Leistungen können nur bei ausdrükli-her shriftliher Vereinbarung gegen gesonderte Vergütung in den Leistungsumfangaufgenommen werden.2.7. Sollte sih im Zuge der Arbeiten herausstellen, dass die Ausführung des Auftra-ges gemäÿ Leistungsbeshreibung tatsählih oder juristish unmöglih ist, ist derAuftragnehmer verp�ihtet, dies dem Auftraggeber sofort anzuzeigen. Ändert derAuftraggeber die Leistungsbeshreibung niht dahingehend bzw. sha�t die Voraus-setzung, dass eine Ausführung möglih wird, kann der Auftragnehmer die Ausfüh-rung ablehnen. Ist die Unmöglihkeit der Ausführung die Folge eines Versäumnissesdes Auftraggebers oder einer nahträglihen Änderung der Leistungsbeshreibungdurh den Auftraggeber, ist der Auftragnehmer berehtigt, vom Vertrag zurük-zutreten. Die bis dahin für die Tätigkeit des Auftragnehmers angefallenen Kostenund Spesen sowie allfällige Abbaukosten sind vom Auftraggeber zu ersetzen.2.8. Ein Versand von Programmträgern, Dokumentationen und Leistungsbeshreibun-gen erfolgt auf Kosten und Gefahr des Auftraggebers. Darüber hinaus vom Auf-traggeber gewünshte Shulung und Erklärungen werden gesondert in Rehnunggestellt. Versiherungen erfolgten nur auf Wunsh des Auftraggebers.3 Preise, Steuern und Gebühren3.1. Alle Preise verstehen sih in Euro ohne Umsatzsteuer. Sie gelten nur für den vorlie-genden Auftrag. Die genannten Preise verstehen sih ab Geshäftssitz bzw. -stelledes Auftragnehmers. Die Kosten von Programmträgern (z. B. Floppy Disks, Strea-mer Tapes, Magnetbandkassetten, CDs, DVD�s, USB-Stiks, usw.) sowie allfälligeVertragsgebühren werden gesondert in Rehnung gestellt.
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3.2. Bei Bibliotheks-(Standard-)Programmen gelten die am Tag der Lieferung gülti-gen Listenpreise. Bei allen anderen Dienstleistungen (Organisationsberatung, Pro-grammierung, Einshulung, Umstellungsunterstützung, telefonishe Beratung usw.)wird der Arbeitsaufwand zu den am Tag der Leistungserbringung gültigen Sätzenverrehnet. Abweihungen von einem dem Vertragspreis zugrunde liegenden Zeit-aufwand, der niht vom Auftragnehmer zu vertreten ist, wird nah tatsählihemAnfall berehnet.3.3. Die Kosten für Fahrt-, Tag- und Nähtigungsgelder werden vom Auftraggeber ge-sondert nah den jeweils gültigen Sätzen in Rehnung gestellt. Wegzeiten gelten alsArbeitszeit.3.4. Die gelegten Rehnungen sind innerhalb von 14 Tagen ab Rehnungserhalt ohnejeden Abzug und spesenfrei zahlbar. Bei Aufträgen, die mehrere Einheiten (z. B.Programme und/oder Shulungen, Realisierungen in Teilshritten) umfassen, istder Auftragnehmer berehtigt, nah Lieferung jeder einzelnen Einheit oder Lei-stung Rehnung zu legen. Für Teilrehnungen gelten die für den Gesamtauftragfestgelegten Zahlungsbedingungen analog.3.5. Die Einhaltung der vereinbarten Zahlungstermine bildet eine wesentlihe Bedin-gung für die Durhführung der Lieferung bzw. Vertragserfüllung durh den Auf-tragnehmer. Die Nihteinhaltung der vereinbarten Zahlungen berehtigt den Auf-tragnehmer, die laufenden Arbeiten einzustellen und vom Vertrag zurükzutreten.Alle damit verbundenen Kosten sowie der Gewinnentgang sind vom Auftraggeberzu tragen.3.6. Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in Höhe von 12% p.a. verrehnet. DerAuftraggeber ist weiters verp�ihtet, Kosten für Mahnung und auÿergerihtliheVerfolgung von Ansprühen zu ersetzen. Weitere Shadenersatzforderungen bleibendavon unberührt.3.7. Der Auftraggeber ist niht berehtigt, Zahlungen wegen niht vollständiger Gesamt-lieferung, Garantie- oder Gewährleistungsansprühen oder Bemängelungen zurükzu halten.4 Liefertermine4.1. Der Auftragnehmer ist bestrebt, die vereinbarten Liefertermine möglihst genaueinzuhalten.4.2. Die angestrebten Erfüllungstermine können nur dann eingehalten werden, wenn derAuftraggeber zu den vom Auftragnehmer angegebenen Terminen alle notwendigenArbeiten und Unterlagen vollständig zur Verfügung stellt und seiner Mitwirkungs-verp�ihtung im erforderlihen Ausmaÿ nahkommt.4



Lieferverzögerungen und Kostenerhöhungen, die durh unrihtige, unvollständigeoder nahträglih geänderte Angaben und Informationen bzw. zur Verfügung ge-stellte Unterlagen entstehen, sind vom Auftragnehmer niht zu vertreten und kön-nen niht zum Verzug des Auftragnehmers führen. Daraus resultierende Mehrkostenträgt der Auftraggeber.5 Gewährleistung5.1. Der Auftragnehmer leistet Gewähr dafür, dass alle Maÿnahmen nah dem Standder Tehnik/Wissens zum Zeitpunkt der Erbringung mängelfrei und grundsätzlihbrauhbar sind. Er übernimmt aber keine Gewähr dafür, dass diese allen denkbarenAnforderungen des Auftraggebers genügen, gelieferte Software in der vom Auftrag-geber getro�enen Auswahl mit anderen Programmen zusammenarbeitet und dassdiese Programme ununterbrohen und fehlerfrei laufen oder dass alle Softwarefeh-ler behoben werden können. Die Gewährleistung ist auf reproduzierbare Mängelbeshränkt.5.2. Der Auftraggeber hat allfällige Mängel in der Leistungserbringung innerhalb vonvier Wohen nah Lieferung der vereinbarten Leistung bzw. bei Individualsoftwarenah Programmabnahme gemäÿ Pkt. 2.4 shriftlih zu rügen. Im Falle der Gewähr-leistung hat Verbesserung jedenfalls Vorrang vor Preisminderung oder Wandlung.Bei gerehtfertigter Mängelrüge werden die Mängel in angemessener Frist unentgelt-lih behoben, wobei der Auftraggeber dem Auftragnehmer alle zur Untersuhungund Mängelbehebung erforderlihen Maÿnahmen ermögliht.5.3. � 924 ABGB betre�end die Vermutung der Mangelhaftigkeit �ndet keine Anwen-dung; das Vorliegen eines Mangels im Übergabezeitpunkt ist somit vom Auftrag-geber zu beweisen.5.4. Korrekturen und Ergänzungen, die sih bis zur Übergabe der vereinbarten Lei-stung aufgrund organisatorisher und programmtehnisher Mängel, welhe vomAuftragnehmer zu vertreten sind, als notwendig erweisen, werden kostenlos vomAuftragnehmer durhgeführt.5.5. Kosten für Hilfestellung, Fehldiagnose sowie Fehler- und Störungsbeseitigung, dievom Auftraggeber zu vertreten sind sowie sonstige Korrekturen, Änderungen undErgänzungen werden vom Auftragnehmer gegen Verrehnung durhgeführt.5.6. Ferner übernimmt der Auftragnehmer keine Gewähr für Fehler, Störungen oderShäden, die auf unsahgemäÿe Bedienung, geänderter Betriebssystemkomponen-ten, Shnittstellen und Parameter, Verwendung ungeeigneter Organisationsmittelund Datenträger, soweit solhe vorgeshrieben sind, anormale Betriebsbedingungen(insbesondere Abweihungen von den Installations- und Lagerbedingungen) sowie5



auf Transportshäden zurükzuführen sind. Für Programme, die durh eigene Pro-grammierer des Auftraggebers bzw. Dritte nahträglih verändert werden, entfälltjeglihe Gewährleistung durh den Auftragnehmer.5.7. Soweit Gegenstand des Auftrages die Änderung oder Ergänzung bereits bestehenderProgramme ist, bezieht sih die Gewährleistung auf die Änderung oder Ergänzung.Die Gewährleistung für das ursprünglihe Programm lebt dadurh niht wieder auf.6 Haftung6.1. Der Auftragnehmer haftet für Shäden, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässig-keit nahgewiesen werden, im Rahmen der gesetzlihen Vorshriften. Die Haftungfür leihte Fahrlässigkeit ist ausgeshlossen.Der Ersatz von Folgeshäden und Vermögensshäden, niht erzielten Ersparnissen,Zinsenverlusten und von Shäden aus Ansprühen Dritter gegen den Auftragnehmerist ebenfalls ausgeshlossen. Eine allfällige Ersatzp�iht des Auftragnehmers istjedenfalls mit der Höhe des jeweiligen Auftragswertes beshränkt.6.2. Die Geltendmahung von Ersatzansprühen gegenüber dem Auftragnehmer hat bin-nen 14 Tagen nah Feststellung des Shadens shriftlih zu erfolgen. Ersatzansprü-he verjähren mit Ablauf eines Jahres ab ihrer Entstehung.6.3. Die Durhführung der Datensiherung obliegt dem Auftraggeber. Für den Verlustvon Daten tri�t den Auftragnehmer keine Haftung. Shäden, die auf den Ausfall vonEDV-Anlagen zurükzuführen sind, begründen keine Haftung des Auftragnehmers.7 Rüktrittsreht7.1. Im Fall einer wesentlihen Übershreitung der vereinbarten Lieferzeit aus alleinigemVershulden oder rehtswidrigem Handeln des Auftragnehmers ist der Auftragge-ber berehtigt, mittels eingeshriebenen Briefes vom Vertrag zurükzutreten, wennauh innerhalb einer angemessenen, mindestens 14-tägigen, Nahfrist die vereinbar-te Leistung in wesentlihen Teilen niht erbraht wird und den Auftraggeber darankein Vershulden tri�t.7.2. Höhere Gewalt, Arbeitskon�ikte, Naturkatastrophen und Transportsperren sowiesonstige Umstände, die auÿerhalb der Ein�ussmöglihkeiten des Auftragnehmersliegen, entbinden den Auftragnehmer von der Lieferverp�ihtung bzw. gestattenihm eine Neufestsetzung der vereinbarten Lieferzeit.7.3. Stornierungen durh den Auftraggeber sind nur mit shriftliher Zustimmung desAuftragnehmers möglih. Ist der Auftragnehmer mit einem Storno einverstanden,so hat er das Reht, neben den erbrahten Leistungen und aufgelaufenen Kosteneine Stornogebühr in Höhe von 30% des noh niht abgerehneten Auftragswertesdes Gesamtprojekts zu verrehnen. 6



8 Datenshutz, GeheimhaltungAlle Parteien verp�ihten, die jeweils gültigen gesetzlihen Vorshriften im Bereih derDatensiherheit und des Datenshutzes einzuhalten und diese auf ihre Mitarbeiter, all-fällige Subauftragnehmer et. zu überbinden.9 Urheberreht und Nutzung9.1. Alle Urheberrehte an den vereinbarten Leistungen (Programme, Dokumentatio-nen, et.) stehen dem Auftragnehmer bzw. dessen Lizenzgebern zu. Der Auftragge-ber erhält ausshlieÿlih das Reht, die Software nah Bezahlung des vereinbartenEntgelts ausshlieÿlih zu eigenen Zweken, nur für die im Vertrag spezi�zierteHardware und im Ausmaÿ der erworbenen Anzahl Lizenzen für die gleihzeitigeNutzung auf mehreren Arbeitsplätzen zu verwenden.Durh den gegenständlihen Vertrag wird lediglih eine Werknutzungsbewilligungerworben. Eine Verbreitung durh den Auftraggeber ist gemäÿ Urheberrehtsgesetzausgeshlossen. Durh die Mitwirkung des Auftraggebers bei der Herstellung derSoftware werden keine Rehte über die im gegenständlihen Vertrag festgelegteNutzung erworben. Jede Verletzung der Urheberrehte des Auftragnehmers ziehtShadenersatzansprühe nah sih, wobei in einem solhen Fall volle Genugtuungzu leisten ist.9.2. Die Anfertigung von Kopien für Arhiv- und Datensiherungszweke ist dem Auf-traggeber unter der Bedingung gestattet, dass in der Software kein ausdrüklihesVerbot des Lizenzgebers oder Dritter enthalten ist, und dass sämtlihe Copyright-und Eigentumsvermerke in diese Kopien unverändert mit übertragen werden.9.3. Eine Überlassung von im Zuge der Auftragsentwiklung entstehenden Rehten anden Auftraggeber, insbesondere an gelieferter Software, bedarf einer ausdrüklihenshriftlihen Vereinbarung.9.4. Wenn es sih bei der Lieferung von Software um Open Soure Software handelt,kommen obige Bestimmungen niht zur Anwendung. Open Soure Software unter-liegt den Lizenzbestimmungen der im Vertrag genannten Lizenz, im Normalfall derGPL (abrufbar unter http://www.gnu.org/lienses/gpl.html, ino�zielle deutsheÜbersetzung unter http://www.gnu.de/gpl-ger.html).9.5. Im Zuge der Auftragsabwiklung erworbenes tehnishes Know-how steht grund-sätzlih allen Vertragspartnern zur weiteren Verwendung zur Verfügung, soferneniht shriftlih ausdrüklih Gegenteiliges vereinbart wird.
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10 Loyalität10.1. Die Vertragspartner verp�ihten sih zur gegenseitigen Loyalität. Sie werden jedeAbwerbung und Beshäftigung, auh über Dritte, von Mitarbeitern, die an der Rea-lisierung der Aufträge gearbeitet haben, des anderen Vertragspartners während derDauer des Vertrages und 12 Monate nah Beendigung des Vertrages unterlassen.Der dagegen verstoÿende Vertragspartner ist verp�ihtet, paushalierten Shaden-ersatz in der Höhe eines Jahresgehaltes des Mitarbeiters zu zahlen.10.2. Die Vertragsteile werden es weiters unterlassen, ohne Zustimmung des anderen Ver-tragspartners während der Dauer des Vertrages und bis 12 Monate nah Beendigungdiesem Kunden abzuwerben bzw. selbst direkte Kunden- bzw. Geshäftskontakteherzustellen. Der dagegen verstoÿende Vertragspartner ist verp�ihtete, pausha-lierten Shadenersatz in Höhe von 5.000,00 zu zahlen.11 SonstigesDie Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertrages führen niht zur Unwirk-samkeit des gesamten Vertrages. Sollte eine Bestimmung unwirksam sein, wird dieseBestimmung durh eine andere ersetzt, die der ursprünglihen wirtshaftlih möglihstnahe kommt.Für alle Verträge zwishen Auftragnehmer und Auftraggeber kommt ausshlieÿlih öster-reihishes Reht zur Anwendung.Für eventuelle Streitigkeiten gilt die örtlihe Zuständigkeit des sahlih zuständigen Ge-rihtes für den Sitz des Auftragnehmers als vereinbart.Diese Version der Geshäftsbedingungen ist gültig ab September 2008.
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